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ANWENDUNGSREGLEMENT 

DEPARTEMENT FILM1 

FILMARCHIV 

 
 
Die Anwendungsreglemente haben in erster Linie das Ziel, die Kohärenz der 
Bestände in den einzelnen Bereichen zu gewährleisten. Sie dienen den 
Mitarbeitenden als Richtlinie. Aus den Anwendungsreglementen ergeben sich die 
Arbeitsabläufe. Es handelt sich um interne Dokumente, die für alle gelten und auf 
die sich die Mitarbeitenden und die Aushilfen bei ihrer Arbeit stützen sollen. 
 
In diesem Referenzinstrument werden 
 

1.   das Zielpublikum bestimmt 
2.   die wichtigsten Informationsträger aufgelistet 
3.   die Erwerbungskriterien und die Art der Erwerbung definiert 
4.   die Evaluationskriterien für jeden Informationsträger festgelegt 
5.   die Bestände der Cinémathèque mit jenen anderer Institutionen 

koordiniert. 
 
 

1.   ZIELPUBLIKUM 
 

Die Filmsammlung der Cinémathèque suisse steht allen Publikumskreisen offen. 
 

a.   Öffentliche Vorführungen (intern oder in Kinos, Filmklubs, Festivals 
usw.) 

•   Für alle Publikumskreise 
b.   Einsichtnahme und Zurverfügungstellung von Originalen oder Kopien 

•   Studierende, Forscherinnen und Forscher, Filmbranche, 
hinterlegende Person 

c.   Filmwissenschaftliche Recherchen 
•   Forscher, Archivarinnen, Filmbranche 

d.   Interne Recherchen (Mitarbeitende und Partner der Cinémathèque 
suisse) 

                                                             
1 Das Dokument muss regelmässig angepasst werden. Es definiert die Evaluationskriterien für die 
Träger, mit denen wir uns aktuell befassen. 
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Im Bereich Film hängt die Zugänglichkeit von der Art der Sammlung ab. Es sind 
nicht alle Sammlungsteile einsehbar (abhängig von Zustand, 
Konservierungsmodalitäten, rechtliche Einschränkungen). 
 
 

2.   DIE SAMMLUNG 
 

Die Bestände des Departements Film umfassen analoge (fotochemische und 
magnetische) sowie digitale Träger. 
 
Analogique 
 Fotochemisch 

•   35mm-, 16mm-, 9,5mm-Film usw. 
•   Nitrat-, Acetat- und Polyester-Filmmaterial usw. 
•   Farbe oder Schwarz-Weiss 
•   Positiv-, Negativfilm, Umkehrfilm usw. 
•   Ton-, Stummfilme usw. 

 
 Magnetisch 

•   Video 
•   Ton 
•   Acetat- und Polyester-Träger 
•   Farbe oder Schwarz-Weiss 
•   Master, Kopien usw. 

 
Digital 

•   DCP, Dateien 
•   LTO-Bänder, Flash-Speicher, Festplatten usw. 
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3.   EVALUATIONSKRITERIEN FÜR DIE ERWERBUNG 
 

Die CS kann auf das Sammeln einiger der unten aufgeführten Kategorien 
verzichten, wenn eine andere Institution sie in Übereinstimmung mit den 
nachfolgenden Kriterien bereits sammelt, aufbewahrt, dokumentiert und 
zugänglich macht. Es ist nicht möglich, genaue Zahlen zu den Materialien der 
jeweiligen Kategorie zu geben, denn die Menge und Art der Materialien können 
von einer Kategorie zur anderen stark schwanken. 
Es wird versucht, in jeder Kategorie die nachstehenden Materialien zu erwerben 
und zu konservieren: 
 

A.   Filme, die vom Bund und/oder von Schweizer Organisationen finanziell 
unterstützt werden und für die eine Pflichthinterlegung bei der 
Cinémathèque suisse gilt (z.B. Cinéforom) 
•   Analoge und/oder digitale Materialien, die den Vertrieb und die 

Konservierung des Films in bestmöglicher Qualität gewährleisten 
•   Analoge und/oder digitale Materialien, die Informationen zu den Mitteln 

und Trägern für die Vorführung und Produktion geben 
•   Materialien (bei der Übergabe erhaltene Sichtungskopien oder 

Kontextmaterialien), die den Forscherinnen und Forschern den Zugang 
erleichtern. 

 
B.   Helvetica 

•   Analoge und/oder digitale Materialien, die den Vertrieb und die 
Konservierung in bestmöglicher Qualität gewährleisten 

•   Analoge und/oder digitale Materialien, die eine Erforschung der Mittel 
und Träger für die Vorführung und Produktion erlauben 

•   Materialien (Kopien oder Konsultierungsmaterialien, per Transfer 
erhalten), die den Forscherinnen und Forschern den Zugang erleichtern 

 
C.   Filme aus institutionellen, thematischen oder privaten Archiven (Deposita) 

Hinterlegungen durch Institutionen 
•   Hinterlegungen oder Zwischendepots durch Institutionen in der 

Schweiz 
•   Nachlässe von Personen mit schweizerischem Bürgerrecht oder 

Wohnsitz in der Schweiz oder mit einem besonderen Bezug zur Schweiz 
•   Hinterlegungen gemäss den für die Helvetica geltenden Kriterien 
•   Hinterlegungen gemäss den für die Unica geltenden Kriterien 
Hinterlegungen durch Privatpersonen 
•   Nachlässe von Personen mit schweizerischem Bürgerrecht oder 

Wohnsitz in der Schweiz oder mit einem besonderen Bezug zur Schweiz 
•   Archivbestände zu Themen, die einen Bezug zur Schweiz haben 
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D.   Amateur- oder semiprofessionelle Helvetica 
•   Analoge und/oder digitale Materialien, die den Vertrieb und die 

Konservierung in bestmöglicher Qualität gewährleisten 
•   Analoge und/oder digitale Materialien, die eine Erforschung der Mittel 

und Träger für die Vorführung und Produktion erlauben 
•   Materialien (Kopien oder Konsultierungsmaterialien, per Transfer 

erhalten), die den Forscherinnen und Forschern den Zugang erleichtern 
 

E.   Filme, die unfertig und nicht kommerzialisiert sind 
•   Materialien (Kopien oder Konsultierungsmaterialien, per Transfer 

erhalten), die den Forscherinnen und Forschern den Zugang erleichtern 
 

F.   Professionelle Filme (produziert, kommerzialisiert, verbreitet) 
Helvetica/Unica 
•   Analoge und/oder digitale Materialien, die den Vertrieb und die 

Konservierung in bestmöglicher Qualität gewährleisten 
•   Analoge und/oder digitale Materialien, die eine Erforschung der Mittel 

und Träger für die Vorführung und Produktion erlauben 
•   Materialien (Kopien oder Konsultierungsmaterialien, per Transfer 

erhalten), die den Forscherinnen und Forschern den Zugang erleichtern 
 

G.   Unica 
•   Analoge und/oder digitale Materialien, die den Vertrieb und die 

Konservierung in bestmöglicher Qualität gewährleisten 
•   Analoge und/oder digitale Materialien, die eine Erforschung der Mittel 

und Träger für die Vorführung und Produktion erlauben 
•   Materialien (Kopien oder Konsultierungsmaterialien, per Transfer 

erhalten), die den Forscherinnen und Forschern den Zugang erleichtern 
 

H.   In der Schweiz verliehene Filme, an Festivals vorgeführte Filme 
•   Analoge und/oder digitale Materialien, die den Vertrieb und die 

Konservierung in bestmöglicher Qualität gewährleisten 
•   Reduzierte Anzahl Exemplare: 3 Originalversionen und 2 synchronisierte 

Versionen pro Sprache 
 

I.   Filme mit Bezug zu Veranstaltungen und Produktionen der Cinémathèque 
suisse 
•   Analoge und/oder digitale Materialien, die den Vertrieb und die 

Konservierung in bestmöglicher Qualität gewährleisten 
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J.   Filme mit Bezug zu den Programmen und Veranstaltungen der 
Cinémathèque suisse und ihren Partnerkinos 
•   Analoge und/oder digitale Materialien, die den Vertrieb und die 

Konservierung in bestmöglicher Qualität gewährleisten 
 

K.   Trailer, Werbespots 
•   Analoge und/oder digitale Materialien, die den Vertrieb und die 

Konservierung in bestmöglicher Qualität gewährleisten 
•   Reduzierte Anzahl Exemplare: 3 Originalversionen und 2 synchronisierte 

Versionen pro Sprache 
 

L.   Nicht benötigte Negative, Rushes 
•   Repräsentative Auswahl2 
 

M.  Familienfilme 
•   Repräsentative Auswahl 

 
 

4.   SORTIERUNG UND AUSSONDERUNG 
 

Die Konservatoren stützen sich bei der Sortierung und Aussonderung auf 
wissenschaftliche Kriterien (Erwerbungspolitik, Filmgeschichte, Zustand, Kontext 
der bestehenden Sammlung). 
Die Cinémathèque suisse geht für die Aussonderung folgendermassen vor: Sie 
schickt den hinterlegenden Personen mit der Bitte um Antwort eine Liste der zu 
kassierenden Materialien zu. Diese formuliert auch die jeweiligen Gründe für die 
Aussonderung (Erwerbungspolitik, Zustand der Dokumente usw.). Im Fall einer 
Ablehnung wird die hinterlegende Person gebeten, ihre Materialien abzuholen. 
Bei einer Zusage sorgt die Cinémathèque für die Kassation des Materials. 

 
Auswahlkriterien 

•   Die Cinémathèque suisse bewahrt für jeden Film alle Elemente auf, die 
für dessen Konservierung oder für dessen Verbreitung in allen 
Sprachregionen der Schweiz nötig sind. In Anbetracht der Komplexität 
der Laborprozesse und der Vielfalt der Filmfassungen kann die Anzahl 
Elemente, die für eine optimale Konservierung des gesamten Werkes 
nötig sind, von Fall zu Fall beträchtlich schwanken. Deshalb sind nur die 

                                                             
2 Die Auswahl ist eine besondere Form der Sortierung. Sie ermöglicht, eine bestimmte Anzahl 
repräsentativer Dokumente aus einem Ganzen zu bewahren, das zu gross ist, um es vollumfänglich zu 
archivieren. Gewöhnlich kann man sie nicht ganz aussondern, weil sie doch von Interesse sind. 
Dennoch ist klar, dass sie nicht alle aufbewahrt werden können. Es reicht, eine bestimmte Menge zu 
behalten, die vom Archivar als aussagekräftig beurteilt wird. 
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Konservatoren/Restauratorinnen in der Lage, nach genauer Analyse zu 
beurteilen, welche Elemente bewahrt werden sollten. 

•   Materialien für die Auswertung und die Verbreitung: Sofern alle 
Versionen identisch sind, werden 3 Originalversionen und 2 
synchronisierte Versionen in jeder Sprache aufbewahrt. 

 
 

5.   RICHTLINIEN FÜR DIE FILMKONSERVIERUNG 
 

Der Konservierungsauftrag betrifft in erster Linie die originalen Datenträger – 
Zeugen des physischen Zustands und Informationsquellen für die Zukunft – und 
in zweiter Linie die sekundären Datenträger – analoge oder digitale 
Sicherheitskopien, die den mittel- und langfristigen Weiterbestand des Werks 
gewährleisten. 
Die klimatischen Bedingungen für die Lagerung der originalen und sekundären 
Datenträger müssen sich für eine langfristige Erhaltung eignen. 

 
Definitionen 
Die in diesem Dokument verwendeten Begriffe «Konservierung», «Restaurierung» 
usw. richten sich nach der Europäischen Norm EN 15898 bzw. DIN EN 15898 
«Erhaltung des kulturellen Erbes – Allgemeine Begriffe» 

 
Begriff Definition  

(im Wortlaut der Norm) 
Anwendung in der 
Cinémathèque suisse  

Konservierung Vorkehrungen und 
Massnahmen, die auf die 
Bewahrung des Kulturerbes 
bei gleichzeitiger 
Respektierung der Bedeutung 
abzielen, einschliesslich der 
Zugänglichkeit für 
gegenwärtige und zukünftige 
Generationen.  

umfasst «Präventive 
Konservierung», 
«Stabilisierende 
Konservierung» und 
«Restaurierung».  

Präventive 
Konservierung, 
Präventivmass-
nahmen (Syn.)  

Vorkehrungen und 
Massnahmen zur Vermeidung 
oder Minimierung von 
künftigem Schaden, Abbau 
und Verlust und folglich 
invasivem Eingriff.  

Lagerung; Klimakontrolle; 
Einlagerung in 
Schutzbehältnisse; 
Umlagerung; Revision.  

Restaurierung / 
Sicherung 

Massnahmen an einem 
stabilen oder stabilisierten 
Objekt, die darauf abzielen, 

Restaurierung, Reparatur 
von Rissen und 
Reproduktion auf Träger 
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seine Wertschätzung, sein 
Verständnis und/oder seine 
Benutzung zu erleichtern, 
wobei seine Bedeutung sowie 
die vorgefundenen Techniken 
und Materialien respektiert 
werden  

für eine langfristige 
Konservierung 

 
Leitlinie des Departements Film der Cinémathèque suisse 

•   Die Konservierung von Filmen geschieht nach anerkannten, 
internationalen Standards und hat zum Ziel, mögliche Schäden und 
Abbauvorgänge zu minimieren und ihren Wert zu erhalten. 

•   Konservatorische Massnahmen, die der Sammlung als Ganzes dienen, 
haben Priorität vor restauratorischen Massnahmen, die nur einzelnen 
Werken dienen. 

•   Die Möglichkeit der Benutzung durch kommende Generationen ist ein 
grundsätzliches Ziel der Erhaltung. Die gegenwärtige Benutzung der 
Filme sollte ihre langfristige Erhaltung nicht gefährden. 

 
•   Die Konservierung der Filme bewahrt soweit wie möglich deren 

originale Erscheinungsform mit ihren ästhetischen sowie 
technologischen Merkmalen. Im Zweifelsfall wird die bei der Erwerbung 
vorhandene originale Erscheinungsform erhalten. 

•   Jede Massnahme der stabilisierenden Konservierung und der 
Restaurierung, jedes Hinzufügen und Entfernen ist erkennbar und/oder 
wird dokumentiert. Diese Aktionen werden auf das für die Erhaltung und 
Benutzung der Werke notwendige Mindestmass reduziert. Die 
Reversibilität der Massnahmen wird angestrebt. 

 
Evaluationskriterien im Zusammenhang mit der Konservierung 
Die folgenden Kategorien helfen, die Prioritäten festzusetzen für eine präventive 
Konservierung und für die Erhaltung oder stabilisierende Konservierung der 
Bestände der CS. Die Sammlungsteile, die die langfristige Erhaltung eines Werks 
in all seinen Sprach- und Schnittversionen usw. gewährleisten, müssen unter 
optimalen klimatischen Voraussetzungen konserviert werden. Die 
Konservierungsbedingungen für die Vorführkopien, die hauptsächlich der 
Verbreitung dienen, sind hingegen den häufigen Benutzungen und 
Temperaturschwankungen angepasst. 
Was die Erhaltung und die Restaurierung betrifft, so ist der 
Konservierungszustand eines der wichtigsten Kriterien – nebst der Bedeutung 
des Werks auf schweizerischer und internationaler Ebene. Eine Restaurierung 
sollte als eine Konservierungsmassnahme betrachtet werden, die das Leben 
eines Werks in der Form, in der es ursprünglich aufbewahrt wurde, verlängert. 
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Helvetica und Unica 
Da die Sammlungen Helvetica und Unica einmalige Bestände des internationalen 
Filmerbes sind, kommt ihnen höchste Bedeutung zu. Für sie gelten die besten 
Bedingungen der präventiven Konservierung (klimatisch und 
verpackungstechnisch). Auch in Bezug auf die Restaurierung werden sie prioritär 
behandelt. Was die Unica betrifft, so hilft oft eine internationale Zusammenarbeit, 
ergänzende Sammlungsteile und Archivbestände zu finden. 

 
Konservierungsmaterialien/Vorführmaterialien 
Die Konservierungselemente (Negative, Umkehrfilm, historische Filmkopien usw.) 
sind für die langfristige Erhaltung von Filmen besonders wichtig. Spezielle 
Aufmerksamkeit gilt den klimatischen Lagerbedingungen und der Verpackung 
(Schachteln). 
Als Originale betrachten wir alle Träger, die eine Konservierung des Films 
und/oder die Wiederherstellung seines Zustands zur Zeit seines Kinostarts oder 
seiner Erstverbreitung erlauben. 

 
Konservierungszustand 
Die Cinémathèque suisse restauriert ihre Dokumente, um den Verlust an 
Originalsubstanz zu verhindern, ihre Benutzung zu ermöglichen, ihr Verständnis 
zu erleichtern und/oder ihre Wertschätzung zu gewährleisten. 
Welche Werke restauriert werden, wird gemeinsam mit den 
Sammlungsverantwortlichen bestimmt. Die Restaurierungen erfolgen nach dem 
Prinzip des minimalen Eingriffs. Falls die Erhaltung oder Wiederherstellung der 
Benutzbarkeit mit der Erhaltung von wesentlichen, originalen Elementen des 
Dokumentes kollidiert, hat die Erhaltung der originalen Elemente den Vorrang. 
Schäden können zum Beispiel bei bestimmten Werken oder Sammlungsteilen 
wichtige Informationen in sich tragen. Der gewünschte Grad der Erhaltung dieser 
Informationen ist bei jedem Konservierungsvorhaben zu bestimmen und zu 
berücksichtigen. Jede Restaurierung wird dokumentiert. Die verwendeten 
Materialien entsprechen den konservatorischen Anforderungen. Für jede 
Restaurierung wird ein Protokoll erstellt. Die Reproduktion von Filmen auf 
dauerhaften Trägern wird an spezialisierte Labors vergeben. 
Reparaturen stellen einen Spezialfall der Restaurierung dar und dienen im 
Wesentlichen dazu, Schäden bei der maschinellen Bearbeitung in Labors zu 
vermeiden (Kopiergerät und Scanner). Bei Reparaturen, insbesondere jenen mit 
Klebband, die den Zersetzungsprozess beschleunigen dürften, kann es nötig 
sein, nach der Erhaltung eine «Ent-Restaurierung» durchzuführen. Das heisst, das 
Dokument wird wieder in den Zustand vor der Restaurierung zurückgeführt, damit 
die langfristige Konservierung gewährleistet ist. 
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Zugänglichkeit 
Bei gewissen wichtigen Werken (primär Helvetica und Unica), für die es keine 
Träger zur Verbreitung gibt, gefährdet die Vorführung oder Einsichtnahme vor Ort 
die konservierten Materialien.  Es ist also nötig, eine Verleihkopie herzustellen, 
meist in digitaler Form, die eine Verbreitung des Films ohne Schädigung der 
Originale ermöglicht. 
 
 

6.   KOORDINATION MIT ANDEREN INSTITUTIONEN 
 
Bundesinstitutionen 

•   Bundesarchiv 
•   Schweizerische Nationalbibliothek/Schweizer Nationalphonothek 
•   Landesmuseum 
•   Memoriav 
•   ZEM (Zentrum Elektronische Medien) 

 
Schweizerische Institutionen 

•   Staatsarchiv des Kantons Waadt 
•   Stadtarchiv Lausanne 
•   Weitere Kantons- und Gemeindearchive 
•   Swiss Films 

 
Schweizerische Institutionen zur Erhaltung des audiovisuellen Kulturguts 

•   Mediathek Wallis 
•   Lichtspiel Kinemathek, Bern 
•   Bibliothek der Stadt La Chaux-de-Fonds, Departement Audiovision 

 
Universitäten 

•   Lausanne BCU (kantonale und universitäre Bibliothek) 
•   Universität Lausanne, Philosophische Fakultät, Section d’histoire et 

esthétique du cinéma 
•   Zürich, Zentralbibliothek 
•   Universität Zürich, Philosophische Fakultät, Seminar für 

Filmwissenschaft  
•   Universität Basel 
•   Weitere Universitäten in der Schweiz und im Ausland 

 
Fachhochschulen 

•   Renens, ECAL (Ecole cantonale d’art de Lausanne) 
•   Genf und Chur: FH (Informatik und Dokumentation) 
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•   Genf, HEAD (Haute école d’art et de design) 
•   Weitere Fachhochschulen in der Schweiz und im Ausland 

 
Internationale Kinematheken und Archive 

•   In der FIAF zusammengeschlossene Kinematheken und Archive 
•   Weitere Filmarchive oder Filmmuseen 

 
 
Lehre/Forschung 

•   Universitäten in der Schweiz und im Ausland 
•   Fachhochschulen (FH) 
•   Netzwerk Film 
•   Lausanne, Focal 
•   Gymnasium, Sekundarschule, Primarschule 

 
Festivals 

•   Solothurner Filmtage 
•   Internationales Filmfestival Locarno 
•   Internationales Filmfestival Freiburg (FIFF) 
•   Zürich Film Festival (ZFF) 
•   Nyon, Visions du réel 
•   Internationale Kurzfilmtage Winterthur 
•   Neuenburg, Internationales Festival des Fantastischen Films (NIFFF) 
•   Genf, Festival Tous Ecrans 
•   Bologna, Il Cinema ritrovato 
•   Pordenone, le Giornate del cinema muto 
•   Lyon, Lumière: Grand Lyon Film Festival 
•   Festival de Cannes 
•   Venedig: Mostra internazionale d’arte cinematografica 
•   Internationale Filmfestspiele Berlin 
•   Weitere Festivals in der Schweiz und im Ausland 

 
Fernsehen 

•   SRG SSR 
•   RTS 
•   SRF 
•   RSI 
•   Weitere Unternehmen in der Schweiz und im Ausland  
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Weitere Formen der Zusammenarbeit auf nationaler Ebene 
•   Kinos 
•   Filmklubs 
•   Studienkreise 
•   Archive 
•   Museen 
•   Bibliotheken 
•   Regisseure, Produzentinnen und Filmverleiher 

 
 
REFERENZDOKUMENTE 
 

•   Konservierungsleitlinie, Schweizerische Nationalbibliothek, Dezember 
2012. Online 
http://www.nb.admin.ch/nb_professionnel/erhalten/00698/?lang=de 
[letzte Konsultierung: 2. Feb. 2015]  

•   Konservierung und Bearbeitung digital entstandener Elemente: 
Empfehlungen der technischen Kommission der FIAF für die 
Hinterlegung und Erwerbung von D-Cinema- Elementen für eine 
langfristige Erhaltung und Zugänglichkeit v. 1.0, 2010-09-02 
http://www.fiafnet.org/commissions/TC%20docs/TC%20Recommendati
ons%20Deposit%20and%20Acquisition%20D%20Cinema%20Elements%2
0CBW%20FRENCH.pdf  [letzte Konsultierung, 2. Februar 2015] 

 
Ethik- und Berufskodex 
Der Ethikkodex der FIAF (Internationale Vereinigung der Filmarchive). Online: 
http://www.fiafnet.org/fr/members/ethics.html [letzte Konsultierung: 2. Februar 
2015]. 
 
Normen und Standards zur Beschreibung filmischer Werke 

•   EFG – European Film Gateway: Guidelines and Standards – EFG – 
European Film Gateway: Guidelines and Standards [letzte 
Konsultierung: 2. Februar 2015] 

•   EN 15744 – Film identification — Minimum set of metadata for 
cinematographic works [letzte Konsultierung: 2. Februar 2015] 

•   EN 15907 – Film identification – Enhancing interoperability of metadata – 
Element sets and structures [letzte Konsultierung: 2. Februar 2015] 

 
Bestimmungen zur Katalogisierung der FIAF (neue Version in Bearbeitung). 
Online: http://www.fiafnet.org/fr/publications/fep_cataloguingRules.html [letzte 
Konsultierung: 2. Februar 2015] 
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ANWENDUNGSREGLEMENT 
DEPARTEMENT PROGRAMME/VERTRIEB 

BEREICH VERTRIEB 
 

 
Die Anwendungsreglemente haben in erster Linie das Ziel, die Kohärenz der 
Bestände in den einzelnen Bereichen zu gewährleisten. Sie dienen den 
Mitarbeitenden als Richtlinie. Aus den Anwendungsreglementen ergeben sich die 
Arbeitsabläufe. Es handelt sich um interne Dokumente, die für alle gelten und auf 
die sich die Mitarbeitenden und die Aushilfen bei ihrer Arbeit stützen sollen. 
 
In diesem Referenzinstrument werden 
 

•   die Zielpublika bestimmt 
•   die Methodik und die Arbeitsabläufe festgelegt 
•   die Erwerbungskriterien definiert 
•   die Bestände der Cinémathèque mit jenen anderer Institutionen 

koordiniert. 
 
 

1.   EINLEITUNG 
 

Die Cinémathèque suisse veranstaltet öffentliche Vorführungen in ihren eigenen 
Lokalitäten oder extern in assoziierten Kinosälen und Partnerkinos im ganzen 
Land. Sie berücksichtigt die Diversität unseres Landes, insbesondere die 
sprachliche Vielfalt. 
Der Katalog der Filmbestände ist nicht öffentlich zugänglich. Die Cinémathèque 
suisse beantwortet spezifische Gesuche um Einsichtnahme oder gegebenenfalls 
um Zurverfügungstellung von Filmen (Originalen oder Kopien für Forscher, 
Studierende, andere Kinematheken und Filmarchive, Hinterleger und die 
Filmbranche). Die Mitglieder der Internationalen Vereinigung der Filmarchive 
(FIAF1) haben sich auf dieses Vorgehen geeinigt. Es berücksichtigt die 
Vertraulichkeitsbestimmungen gegenüber den hinterlegenden Personen und die 
rechtlichen Vorgaben. 
Hingegen ist der Verleihkatalog der Filme im Internet für alle zugänglich. 
 
 
 

                                                             
1 C.f. Ehtikkodex der FIAF 
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2.   ZIELPUBLIKUM 
 
Die Filmsammlung der Cinémathèque suisse steht allen Publikumskreisen offen, 
doch der Zugänglichkeit hängt von der Art der Sammlung ab (nicht alle Teile 
einer Sammlung sind einsehbar). 
Das Programm richtet sich an ein sehr breites und vielfältiges Publikum: 
Filmliebhaber, Familien, Erwachsene, Kinder, Studierende, Wissenschaftler und 
Lehrpersonen. 
 
 

3.   VORGEHEN 
 

Reglement für den Zugang zu den Filmkopien der Cinémathèque suisse  
Die Cinémathèque suisse hat ein Reglement verfasst, das den Zugang zu den 
Filmkopien in ihren Beständen festlegt. Es wird regelmässig aktualisiert und den 
neuesten Entwicklungen innerhalb der Institution sowie dem allgemeinen 
Reglement der Mitglieder der Internationalen Vereinigung der Filmarchive (FIAF) 
angepasst. 
Im Reglement für den Zugang zu den Kopien der Cinémathèque suisse steht 
(Auszüge): 

 
Archivkopien und Verleihkopien 
Die Archivkopien dürfen nicht ausserhalb der Cinémathèque suisse genutzt 
werden. Die Cinémathèque suisse weist jedem Element ihrer Bestände einen 
Status zu.  
Nur die Verleihkopien dürfen extern genutzt werden. 

 
Vorführungen 
Die CS stellt die Verleihkopien für Vorführungen ausschliesslich jenen Kinos und 
Festivals zur Verfügung, deren Ausrüstung und Personal sie als genügend gut und 
kompetent erachtet. 
 
Rechte 
Der Kopienverleih erfordert die vorgängige schriftliche Einwilligung der 
Rechteinhaber. Es obliegt den Antragstellenden, der Cinémathèque suisse diese 
vorgängige Einwilligung vorzulegen. Die Cinémathèque suisse informiert die 
Antragstellenden im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Die Antragstellenden nehmen 
sämtliche Rechte des geistigen Eigentums an der geplanten Auswertung alleine 
wahr. 
Die Kopie eines verwaisten Werks (dessen Rechteinhaber unbekannt sind) wird 
unter bestimmten Bedingungen zur Verfügung gestellt. 
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Verleihkatalog2 
Die Cinémathèque suisse stellt den Schweizer Kinos einen Katalog zur Verfügung 
mit Werken des Filmerbes aus der Schweiz und aus dem Ausland (Spiel- und 
Dokumentarfilme), begleitet von Non-Film-Materialien. Der Katalog umfasst etwa 
400 Filme und ist für alle Publikumskreise zugänglich. Nebst den Zellulosefilmen 
sind auch restaurierte Werke und/oder digitale DCP-Formate verfügbar. Die 
Cinémathèque suisse hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten und für eine 
beschränkte Dauer die Verleihrechte an diesen Werken erworben und stellt damit 
die landesweite Verbreitung dieser Filme sicher. 
 

 
4.   ERWERBUNGSKRITERIEN 

 
Priorität gilt der Erwerbung von Kopien und Rechten an Filmen aus der Schweiz 
und aus dem Ausland mit einem Bezug zu: 

•   den Programmen der Institution und ihrer Partner (assoziierte Kinos, 
Festivals und andere Filmarchive) 

•   den Aktualitäten im Filmbereich (Restaurierungen von Werken des 
Kulturerbes, Filme bedeutender Cineasten, die an Festivals in der 
Schweiz oder im Ausland ausgezeichnet wurden) 

•   den Filmsammlungen der Cinémathèque suisse (Filme zur 
Vervollständigung von Filmografien, Filme aus Sammlungen, deren 
Material zerfällt, usw.). 

•   den noch fehlenden Helvetica. 
 

Die Cinémathèque suisse hat sich zum Ziel gesetzt, jedes Jahr die Kopien und 
Verleihrechte zu erwerben für:  

•   10 bis 12 Werke des Schweizer und internationalen Filmerbes 
•   2 bis 4 neuere Autorenfilme mit Bezug zum Programm der Institution 

und zu den Aktualitäten im Filmbereich. 
 

 
5.   KOORDINATION MIT ANDEREN INSTITUTIONEN 

 
Wie die anderen Bereiche der Cinémathèque richtet sich auch die Bibliothek nach 
den Reglementen, Empfehlungen und Gesetzen verschiedener nationaler 
Institutionen. Sie arbeitet für die Konservierung, Restaurierung, Erschliessung, 
Forschung und Lehre mit verschiedenen Institutionen  zusammen. Unter anderem 
sind dies: 
 
 

                                                             
2 C.f. Kapitel 8.2 der Sammlungspolitik 
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Bundesinstitutionen 
•   Bundesarchiv 
•   Schweizerische Nationalbibliothek/Schweizer Nationalphonothek 
•   Landesmuseum 
•   Memoriav 
•   Swiss Films 

 
Kinos / Schweizer Institutionen 

•   Kinos  
•   Filmklubs 
•   Studienkreise 
•   Archive  
•   Museen 
•   Bibliotheken 
•   Regisseure, Produzentinnen und Filmverleiher 

 
Lehre / Forschung 

•   Universitäten in der Schweiz und im Ausland 
•   Fachhochschulen (FH) 
•   ECAL 
•   HEAD 
•   Gymnasium, Sekundarschule, Primarschule 

 
Festivals 

•   Solothurner Filmtage 
•   Internationales Filmfestival Locarno 
•   Internationales Filmfestival Freiburg (FIFF) 
•   Zürich Film Festival (ZFF) 
•   Nyon, Visions du réel 
•   Internationale Kurzfilmtage Winterthur 
•   Neuenburg, Internationales Festival des Fantastischen Films (NIFFF) 
•   Genf, Festival Tous Ecrans 
•   Pordenone, le Giornate del cinema muto 
•   Lyon, Lumière: Grand Lyon Film Festival 
•   Cannes, Festival de Cannes 
•   Venedig, Mostra internazionale d’arte cinematografica 
•   Berlin, Internationale Filmfestspiele Berlin 
•   Weitere Festivals in der Schweiz und im Ausland 

 
Fernsehen 

•   RTS / SRF / RSI 
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ANWENDUNGSREGLEMENT 
DEPARTEMENT NON-FILM 

BILDARCHIV UND KINEMATOGRAFISCHE APPARATE 
 

 
Die Anwendungsreglemente haben in erster Linie das Ziel, die Kohärenz der 
Bestände in den einzelnen Bereichen zu gewährleisten. Sie dienen den 
Mitarbeitenden als Richtlinie. Aus den Anwendungsreglementen ergeben sich die 
Arbeitsabläufe. Es handelt sich um interne Dokumente, die für alle gelten und auf 
die sich die Mitarbeitenden und die Aushilfen bei ihrer Arbeit stützen sollen. 
 
In diesem Referenzinstrument werden 
 

•   die Zielpublika bestimmt 
•   die wichtigsten Informationsträger aufgelistet 
•   die Erwerbungskriterien und die Art der Erwerbung definiert 
•   Die Bestände der Cinémathèque mit jenen der anderen Institutionen 

koordiniert. 
 

 
1.   EINLEITUNG 

 
Das Sammeln, Erschliessen und Konservieren der Dokumente, die in der 
Abteilung Bildarchiv und kinematografische Apparate aufbewahrt werden, 
ermöglicht es, die Geschichte der Produktion und Promotion des Schweizer Films 
und anhand von Beispielen auch jene des internationalen Films zu illustrieren. Es 
geht einerseits darum, das Kulturerbe unseres Landes zu bewahren (Schweizer 
Filmproduktion und Filmindustrie) und andererseits darum, einen Teil des 
schweizerischen Kulturlebens für zukünftige Generationen zu dokumentieren. Da 
der grösste Teil davon Werbematerial ist, geben diese Dokumente auch 
Aufschluss über die Entwicklung der Werbung im Laufe der Zeit [wie wurde das 
Publikum zu einer bestimmten Epoche «angesprochen» (aus soziokultureller, 
grafischer und drucktechnischer Sicht)]. 
 
Der Grossteil der von der Abteilung Bildarchiv und kinematografische Apparate 
verwalteten Sammlung muss aus historischen Gründen (Vernachlässigung des 
Provenienz Prinzips in der Vergangenheit) als Museumsbestand angesehen 
werden. Die Sammlung ist demnach nicht strikte nach Beständen, sondern nach 
den verschiedenen Sammlungseinheiten geordnet. 
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Die Abteilung Bildarchiv und kinematografische Apparate dokumentiert und 
konserviert die Dossiers und Objekte, die Teil der Bestände der anderen 
Departemente oder Bereiche der Cinémathèque suisse sind, sofern ihre 
Aufbewahrung in seinen Zuständigkeitsbereich fällt. 
 
Ferner dokumentiert und konserviert die Abteilung Bildarchiv und 
kinematografische Apparate auch Plakate, Flyer und weiteres 
Promotionsmaterial, das die Cinémathèque suisse herausgegeben hat, sowie 
Bilder von Veranstaltungen, die von der Institution organisiert wurden. 
 
 

2.   ZIELPUBLIKUM 
 
Intern 
Die Abteilung Bildarchiv und kinematografische Apparate liefert die Bilder für das 
Bulletin der Cinémathèque suisse (Programme der Filmvorführungen und der 
Veranstaltungen) sowie für ihre Publikationen (Reproduktionen von Plakaten und 
Bildern, Website, DVD-Sammlungen, Bücher usw.). 
Die Abteilung Bildarchiv und kinematografische Apparate ist zudem für die 
Ausstellungen in der Cinémathèque suisse zuständig. Diese finden im 
Museumsraum des Forschungs- und Archivierungszentrums in Penthaz, in 
öffentlich zugänglichen Räumen des Casinos de Montbenon und im Cinéma 
Capitole in Lausanne statt. 
 
Extern 
Das externe Publikum besteht vorwiegend aus anderen Kinematheken, Museen 
(Film- oder anderen), Archiven, Filmfestivals, Filmklubs, Historikern, Studierenden 
(Gymnasium, Universität), Journalistinnen, Verlagshäusern und Personen aus der 
Filmbranche. 
Die Abteilung Bildarchiv und kinematografische Apparate gilt auch als 
Kompetenzzentrum und wichtigster Anbieter von Dokumenten und Objekten des 
Departements Non-Film für Ausstellungen ausserhalb der Cinémathèque suisse. 
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3.   DIE WICHTIGSTEN TRÄGER UND QUANTITÄTEN 
 

Physische Träger 
Die unten stehende Liste zeigt die Art und die Quantitäten (pro Modell oder 
Variante) der in der Abteilung Bildarchiv und kinematografische Apparate 
aufbewahrten Dokumente und Objekte. Die Bezeichnungen entsprechen den 
Dokumentenkategorien gemäss der internen Klassifikation.  
 

KATEGORIE ART DER DOKUMENTE QUANTITÄT 
100 BILDER   
110 DREHVORBEREITUNGSBILDER  2 Expl. oder 2 Sets 
120 PRESSEBILDER  2 Expl. oder 2 Sets 

130 
AUSHANGBILDER (kartoniert oder nicht 
kartoniert 

 2 Expl. oder 2 Sets 

140 
FILM- UND GLASPOSITIVE (Diapositive, 
Autochrome) 

 2 Expl. oder 2 Sets 

150 
FILM- UND GLASNEGATIVE(Nitrat, 
Azetat, Polyester, Negativ auf 
Glasplatte) 

(1)  2 Expl. 

160 KINO- UND STUDIOBILDER   2 Expl. oder 2 Sets 
170 PRIVATBILDER  2 Expl. oder 2 Sets 
200 PLAKATE   

210 FILMPLAKATE 
 4 oder 6 Expl. 
(int./CH) 

220 FESTIVALPLAKATE  2 Expl. 
230 PROGRAMM- UND KINOPLAKATE   2 Expl. 

240 
PLAKATE VON BEKANNTEN PERSONEN, 
PORTRÄTS 

 2 Expl. 

250 SNIPES UND STOCK-SHEETS   2 Expl. 
260 WEITERE PLAKATE RUND UM DEN FILM  2 Expl. 
300 PROMOTIONSMATERIAL   
310 POSTKARTEN  2 Expl. 
311 ANTIKE POSTKARTEN  2 Expl. 
312 KINO-POSTKARTEN  2 Expl. 
320 FLYERS  2 Expl. 
330 CIGARETTE PICTURES  2 Expl. 
340 STOFFE, KLEIDER UND ACCESSOIRES   2 Expl. 
350 STANDEES  2 Expl. 
400 DRUCKMATERIALIEN   
410 ABZÜGE  2 Expl. 
420 DRUCKFAHNEN  2 Expl. 
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430 TYPOGRAFISCHE FILME  2 Expl. 
500 FILMAPPARATE   
510 DREHMATERIAL   
511 KAMERA  1 Expl. 
512 BELEUCHTUNGSMATERIAL  1 Expl. 
513 TONAUFNAHMEMATERIAL  1 Expl. 
520 DIFFUSIONSMATERIAL   
521 FILMPROJEKTOREN  1 Expl. 
522 LEINWÄNDE  1 Expl. 
523 MATERIAL FÜR DIE TONWIEDERGABE  1 Expl. 
530 MATERIAL FÜR DEN SCHNITT  1 Expl. 
531 BILDBETRACHTUNGSGERÄTE  1 Expl. 
532 KLEBEPRESSE  1 Expl. 
533 UMSPULGERAETE  1 Expl. 
534 TITELGERAETE  1 Expl. 
540 FILMENTWICKLUNGSMATERIAL   
541 KOPIERGERÄT  1 Expl. 

542 
LOCHSTANZGERAET für 
Abgleichbänder 

 1 Expl. 

600 WEITERE GEGENSTÄNDE   
610 KULISSEN UND MODELLE  1 Expl. 
620 KOSTÜME  1 Expl. 
630 FIGÜRCHEN, STATUETTEN  1 Expl. 
700 PRÄ-CINEASTISCHES MATERIAL   

710 
SPIELSACHEN UND OPTISCHE 
INSTRUMENTE 

 1 Expl. 

720 LATERNAS MAGICAS  1 Exemplar 
   

730 LATERNBILDER 
 2 Exemplare pro 
Set 

800 DIGITALE INFORMATIONSTRÄGER   
810 DISKETTE Beispiel 
820 CD / DVD-ROM Beispiel 
830 FLASH DRIVE Beispiel 

Version 04, 2015-01 
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Digitale Informationsträger und digital entstandende Dokumente 
Die Informationen auf optischen Datenträgern (CD / DVD-ROM) oder Flash-Drives 
(wie beispielsweise Press Kits) werden ins digitale Archivierungssystem der 
Institution aufgenommen. Der Träger an sich wird nur exemplarisch und zur 
Anschauung aufbewahrt. 
Die digital entstandenen Dokumente (insbesondere die Promotionsunterlagen, 
die von den Websites der Verleiher heruntergeladen werden – siehe 
Anwendungsreglement der Dokumentationsstelle Zürich) fallen unter den 
Klassierungsplan, der in Zusammenarbeit mit der Informatikabteilung für das 
Digitalarchivierungssystem erstellt wurde. 
 
 

4.   EVALUATIONSKRITERIEN 
 
Die Dokumente und Objekte des Bereichs Bildarchiv und kinematografische 
Apparate werden nach den folgenden Kriterien evaluiert: 
 
Inhalt 

•   Analyse der Sekundärwerte, des Werts als Zeitdokument und als 
Informationsvermittlung (politisch, soziologisch, wissenschaftlich, 
patrimonial, künstlerisch) 

•   Übereinstimmung mit dem Auftrag der Cinémathèque suisse1 
•   Repräsentativität, Relevanz 
•   Ergänzung zu anderen Beständen der Cinémathèque suisse 
•   Ergänzung zu anderen Institutionen (siehe Punkt: Koordination) 

 
Konservierungszustand 

•   Analyse des qualitativen Zustands 
•   Analyse der Verpackung 
•   Evaluation der Lebensdauer oder «Konservierbarkeit» (vertretbare 

Option einer langfristigen Erhaltung). Für die Plakate: nicht gefalzte 
Plakate haben Vorrang vor gefalzten Plakaten. 

 
Diese erste Evaluation hilft entscheiden, ob ein Informationsträger angenommen 
werden soll oder nicht. Dank ihr können die Ressourcen, die für die Bearbeitung 
der Dokumente und/oder Objekte nötig sind, abgeschätzt werden. Sie wird auch 
für bereits existierende Bestände der Cinémathèque suisse vorgenommen. 
 
 
 

                                                             
1 C.f. Sammlungskonzept Punkt 3, Erwerbungsstrategie 
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5.   METHODIK UND VORGEHEN 
 
Bewirtschaftung der Neueingänge und Inventar 
Dieser Institutionsbereich beruft sich für seine Inventare sowohl auf die 
internationalen Standards für die Beschreibung archivischer Unterlagen (ISAD G) 
und für die Beschreibung archivischer Einrichtungen (ISDIAH) als auch auf die 
ethischen Richtlinien für Museen von ICOM. 
Vorgehen: 

•   Erwerbung: Es ist zu unterscheiden zwischen der Erwerbung eines 
Nachlasses und dem regelmässigen Zusammentragen von Dokumenten 
und Objekten bei den Filmverleihern in der Schweiz. Die eigentlichen 
Nachlässe werden von einem Lieferschein begleitet; ein Hinterlegungs- 
oder Schenkungsbeleg wird unterzeichnet. Die Bearbeitung der 
Dokumente und Objekte, die regelmässig zusammengetragen werden, 
erfolgt im Dateisystem des Bereichs (momentan in Excel-Listen, Stand 
Januar 2015). 

•   Nachverfolgung: Die Nachverfolgung wird durch das Dateisystem 
gewährleistet (Stand Januar 2015). 

•   Eingangsinventarisierung: Die Nachlässe werden summarisch 
inventarisiert, um die Zugänglichkeit sicherzustellen. Die Dokumente 
und Objekte, die regelmässig bei den Verleihern gesammelt werden, 
werden nach und nach in die bereichsinterne Inventardatenbank 
eingetragen. 

•   Katalogisierung der Dokumente und Objekte: Das Informatiksystem 
sieht eine Katalogisierung der Dokumente und Objekte vor. 

  
Digitalisierung 
Die Digitalisierung von Dokumenten im Bereich Bildarchiv/Filmapparate erfolgt 
auf drei Ebenen: 
 
Ebene 1: Digitalisierung zu Inventarzwecken (Überblick und Schnellsuche). 
Ebene 2: Digitalisierung für die Publikation und für gedruckte Reproduktionen. 
Ebene 3: Digitalisierung für die Digitalarchivierung sowie – für die Helvetica und 
Unica – für die langfristige Erhaltung in Form eines Positivfilms (Sicherheitskopie). 
 
Die erste Ebene ist in einer umfassenden Sammlung für die Suche und den 
Zugang unerlässlich. Die zweite Ebene kommt erst auf Anfrage dazu. Sie 
generiert Einkommen für die Institution (externe Nachfrage nach Bildern, 
Verkäufe über den Auslieferungsdienst). Die dritte Ebene bezieht sich nur auf die 
Helvetica und Unica. 
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Sortierung und Aussonderung 
Für die Sortierung und Aussonderung gelten die Mengenangaben unter Punkt 3 
dieses Dokuments. 
Auch wenn eine grosse Menge identischer Dokumente vorliegt, müssen die 
Sortierung und Aussonderung sehr sorgfältig vorgenommen werden, damit keine 
Dokumente verloren gehen. Eine interne Anleitung bestimmt das Vorgehen und 
die detaillierten Evaluationskriterien für jede Art von Träger. 
Nur festangestellte Mitarbeitende sind zu Aussonderungsentscheiden berechtigt. 
Personen, die Zivildienst leisten, und andere Aushilfen dürfen keine solchen 
Entscheidungen treffen. 
Als Kontrollinstrument für die ausgesonderten Dokumente dient die Statistikdatei 
der Institution. Die Aussonderung grosser Mengen identischer Dokumente wird 
nicht genauer dokumentiert. 
Bei der Aussonderung von Dokumenten und Objekten aus einem Nachlass wird 
gleich vorgegangen wie im Bereich Privatnachlässe und institutionelle Archive. 
Das Gesuch um Aussonderung muss dem Hinterlegenden zwingend unterbreitet 
werden. 
 
Konservierung 
Der Bereich Bildarchiv/Filmapparate arbeitet mit der auf Papier und Fotografie 
spezialisierten Konservatorin des Departements Non-Film zusammen. Die 
Konservierungszellen weisen die folgenden klimatischen Werte auf: 
 
Temperatur 18°C +-2 °C  
Relative Luftfeuchtigkeit 45% +- 5% 
 
Vorgehen: 

•   Konservierungszustand: nach ihrem Eingang werden die Nachlässe, 
Dossiers und Objekte gereinigt und die Behältnisse wenn nötig ersetzt. 

•   Die allenfalls von Schimmel befallenen Elemente werden in einer 
Kühlzelle isoliert. 

•   Die definitive Aufbewahrung in dafür geeigneten Schutzbehältnissen 
findet gleichzeitig mit der vertieften Inventarisierung statt. 

•   Die Neuverpackung erfolgt in Übereinstimmung mit den 
Konservierungsrichtlinien. 

•   Bei Umlagerungen der Sammlungen (Logistik) und bei der laufenden 
Bearbeitung sind die Konservierungsgrundsätze zu respektieren. 

•   Restaurierungsmassnahmen können in jenen Fällen erwogen werden, in 
denen die langfristige Erhaltung eines Dokuments oder eines Objekts 
gefährdet ist. 
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Konsultierung des Katalogs 
Mit dem heutigen Informatiksystem (Stand Januar 2015) ist eine Publikation des 
Katalogs der Dokumente und Objekte nicht möglich. Die Bereitstellung eines 
Online-Katalogs ist in Planung. 
 
Bedingungen für die Einsichtnahme 
Ein Reglement legt die Bedingungen für die Einsichtnahme im Lesesaal fest. Auf 
Anfrage des Bereichs Bildarchiv/Filmapparate stellt der Bereich Logistik die 
Behältnisse bereit. 
 
Einschränkungen 
Einschränkungen für Dokumente aus privaten Nachlässen: Die Einsichtnahme in 
die Dokumente unterliegt dem Bundesgesetz über die Archivierung (BGA 1998), 
dem Bundesgesetz über das Urheberrecht (UrG 1992) und dem Bundesgesetz 
über den Datenschutz (DSG 1992). Des Weiteren auch dem Persönlichkeitsrecht, 
das im Zivilgesetzbuch (Art. 28 ff. ZGB) verankert ist und den Schutz des privaten 
und öffentlichen Lebens der Person gewährleistet. 
Deshalb und auch aufgrund besonderer Vereinbarungen mit der hinterlegenden 
Person kann die Einsichtnahme in gewisse Archivbestände eingeschränkt sein. 
Dies gilt auch für Dokumente, die nicht katalogisiert oder inventarisiert sind, und 
für Dokumente in schlechtem Zustand. 
 
Reproduktion und Digitalisierung 
Für jegliche Reproduktion von Dokumenten und ungeachtet der Technik, die 
angewandt wird, braucht es die Einwilligung der Mitarbeitenden der 
Cinémathèque suisse. 
 
Haftung 
Die Nutzerinnen und Nutzer der Archive müssen für jedes Dokument und für 
jeden Gegenstand eine Haftungsklausel unterschreiben. 
 
Leihgaben 
Für die Leihgabe von Originaldokumenten gelten Sondervereinbarungen. 
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6.   KOORDINATION MIT ANDEREN INSTITUTIONEN 
 
Wie die anderen Bereiche der Cinémathèque richtet sich auch der Bereich 
Bildarchiv/Filmapparate nach den Reglementen, Empfehlungen und Gesetzen 
verschiedener nationaler Institutionen. Sie arbeitet für die Konservierung, 
Restaurierung, Erschliessung, Forschung und Lehre mit verschiedenen 
Institutionen zusammen. Unter anderem sind dies: 

 
Bundesinstitutionen 

•   Bundesarchiv 
•   Schweizerische Nationalbibliothek (im Rahmen des gemeinsamen 

Katalogs der Schweizer Plakatsammlungen CCSA) / Schweizer 
Nationalphonothek 

•   Landesmuseum 
•   Memoriav 

 
Schweizerische Institutionen 

•   Archive des Kantons Waadt 
•   Archive der Stadt Lausanne 
•   Weitere Kantons- und Gemeindearchive 
•   Swiss Films 

 
Schweizerische Institutionen zur Erhaltung audiovisueller Güter 

•   Mediathek Wallis 
•   Lichtspiel Kinemathek, Bern 
•   Bibliothek der Stadt La Chaux-de-Fonds, Departement Audiovision 

 
Universitäten 

•   Lausanne, Universität, Philosophische Fakultät, Departement 
Filmgeschichte und Filmästhetik 

•   Zürich, Zentralbibliothek 
•   Zürich, Universität, Philosophische Fakultät, Seminar für 

Filmwissenschaft  
•   Weitere Universitäten in der Schweiz und im Ausland 

 
Fachhochschulen 

•   Renens, ECAL (Ecole cantonale d’art de Lausanne) 
•   Genf und Chur: FH (Informatik und Dokumentation) 
•   Genf, HEAD (Haute école d’art et de design) 
•   Neuenburg, ARC (Haute école ARC conservation et restauration) 
•   Bern, AKB (Hochschule der Künste Bern) 
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•   Zürich ZHdK (Zürcher Hochschule der Künste) 
•   Weitere Fachhochschulen in der Schweiz und im Ausland 

 
Internationale Kinematheken und Archive 

•   In der FIAF zusammengeschlossene Kinematheken und Archive 
•   Weitere Filmarchive oder Filmmuseen 

 
Lehre/Forschung 

•   Universitäten in der Schweiz und im Ausland 
•   Fachhochschulen (FH) 
•   Netzwerk Film 
•   Lausanne, Focal 
•   Gymnasium, Sekundarschule, Primarschule 

 
Festivals 

•   Solothurner Filmtage 
•   Internationales Filmfestival Locarno 
•   Internationales Filmfestival Freiburg (FIFF) 
•   Zürich Film Festival (ZFF) 
•   Nyon, Visions du réel 
•   Internationale Kurzfilmtage Winterthur 
•   Neuenburg, Internationales Festival des Fantastischen Films (NIFFF) 
•   Bologna, Il Cinema ritrovato 
•   Pordenone, le Giornate del cinema muto 
•   Lyon, Lumière: Grand Lyon Film Festival 
•   Internationale Filmfestspiele Berlin 
•   Weitere Festivals in der Schweiz und im Ausland 

 
Fernsehen 

•   SRG SSR 
•   RTS / SRF / RSI 
•   Weitere Unternehmen in der Schweiz und im Ausland 

 
Weitere Formen der Zusammenarbeit auf nationaler Ebene 

•   Kinos 
•   Filmklubs 
•   Studienkreise 
•   Archive 
•   Museen 
•   Bibliotheken 
•   Regisseure, Produzentinnen und Filmverleiher 
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ANWENDUNGSREGLEMENT 
DEPARTEMENT NON-FILM 

BIBLIOTHEK, MEDIATHEK UND DOKUMENTATION 
 

 
Die Anwendungsreglemente haben in erster Linie das Ziel, die Kohärenz der 
Bestände in den einzelnen Bereichen zu gewährleisten. Sie dienen den 
Mitarbeitenden als Richtlinie. Aus den Anwendungsreglementen ergeben sich die 
Arbeitsabläufe. Es handelt sich um interne Dokumente, die für alle gelten und auf 
die sich die Mitarbeitenden und die Aushilfen bei ihrer Arbeit stützen sollen. 
 
In diesem Referenzinstrument werden 
 

•   das Zielpublikum bestimmt 
•   die wichtigsten Informationsträger aufgelistet 
•   die Erwerbungskriterien und die Art der Erwerbung definiert 
•   die Evaluationskriterien für jeden Informationsträger festgelegt 
•   die Bestände der Cinémathèque mit jenen der anderen Institutionen 

koordiniert. 
 
 

1.   EINLEITUNG 
 
Die Bibliothek der Cinémathèque suisse verfolgt mit Aufmerksamkeit die 
schweizerischen und ausländischen Publikationen zur Filmgeschichte, 
insbesondere zur Filmgeschichte der Schweiz; zur Entstehung und Entwicklung 
der technischen Grundlagen für die Filmherstellung; zu den alten und neuen 
Strömungen im Filmwesen; zu den Produktions-, Finanzierungs- und 
Vertriebsmethoden; zu den Trends in der Filmkritik, zur Kulturpolitik und zu allen 
weiteren Dokumenten, die den Kontext, das technische Verständnis und die 
Semiotik der von der Cinémathèque suisse gesammelten Objekte verstehen 
helfen. 
Die Bibliothek hat ferner den Auftrag, die Schweizer Anlässe und Verbände rund 
um den Film (Filmklubs, Festivals, Kolloquien, Tagungen usw.) sowie die grossen 
internationalen Events (Festivals in Berlin, Cannes, Venedig usw.) zu 
dokumentieren. 
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2.   ZIELPUBLIKUM 
 
Die auf den Filmbereich spezialisierte Bibliothek der Cinémathèque suisse steht 
allen Publikumskreisen offen, wobei die Leserschaft vorwiegend aus Historikern, 
Studierenden (Sekundarstufe, weiterführende Schulen, Universitäten und 
Fachhochschulen), Journalistinnen und Personen aus der Filmbranche besteht.  
Ausserdem ist die Bibliothek der Cinémathèque suisse eine interne 
Fachbibliothek, die allen Mitarbeitenden der Institution zur Verfügung steht. 
 
 

3.   INFORMATIONSTRÄGER 
 

Papier 
•   Referenzwerke (Lexika, Bibliografien, Filmografien) 
•   Monografien 
•   Fachliteratur 
•   Festivalkataloge 
•   Zeitschriften 
•   Dossiers, Dokumentationen 
•   Drehbücher 

 
Audiovision 

•   DVDs, VHS, BluRay 
•   Vinylplatten und CDs 
•   Audio-Kassetten 

 
Digital  

•   Referenzwerke 
•   Presseausschnitte, von beauftragter externer Stelle zusammengetragen 
•   Fachliteratur 

 
  

4.   EVALUATIONSKRITERIEN FÜR DIE ERWERBUNG 
 
Monografien und Referenzwerke 
Die Bibliothek kauft die Bücher, die den Kriterien in der Einleitung entsprechen 
und nimmt sie auch als Schenkungen an. 
 
Festivalkataloge 
Ein oder mehrere Mitarbeitende der Cinémathèque sammeln die Kataloge und 
Programme, die Dailies, die Präsentationen von Retrospektiven und die von 
Festivals veröffentlichten Werke direkt vor Ort. 
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Zeitschriften 
Die Bibliothek hat Abonnements für rund 30 Filmfachzeitschriften gelöst. Gewisse 
Titel erhält sie aufgrund von Abmachungen kostenlos. Andere wiederum 
bekommt sie im Austausch für Publikationen der Cinémathèque. 
Ferner hat sie Tageszeitungen aus der Romandie, aus der Deutschschweiz und 
aus dem Tessin abonniert. 
 
Dossiers und Dokumentationen 
Die Bibliothekssammlung umfasst rund 240’000 Dossiers und Dokumentationen, 
die im Lauf der Jahre zusammengetragen wurden. Es handelt sich dabei um 
Pressedossiers für spezifische Filme (von den Verleihern für die Journalisten 
bereitgestellt), um Werbematerial und um Filmkritiken aus der Presse. Dann gibt 
es auch Dossiers und Dokumentationen zu Regisseuren, Schauspielerinnen, 
Festivals und Länder. Diese ausschliesslich manuelle Arbeit wurde 2010 gestoppt. 
Heute werden dieselben Daten gesammelt, jedoch in elektronischer Form in 
Zusammenarbeit mit der Dokumentationsstelle Zürich. 
Die physische Sammlung ist geschlossen. Gegenwärtig läuft ein Projekt für eine 
digitale Erschliessung der Sammlungen. 

  
Drehbücher 
Die Bibliothek kauft keine Drehbücher, sie erhält sie von den Verleihern oder 
direkt von den Regisseurinnen oder Produzenten. 
Sie ist darauf bedacht, die Drehbücher von Schweizer Filmen in Zusammenarbeit 
mit der Zentralbibliothek Zürich zu erschliessen. Letztere digitalisiert die 
Drehbücher einschliesslich aller Arbeitsversionen der Drehbücher aus der 
Schweiz, damit die Entstehung eines Projekts rückverfolgt werden kann. Die 
Zentralbibliothek katalogisiert sie in NEBIS und gibt die Originale der 
Cinémathèque suisse zurück, zusammen mit einer digitalen Sicherungskopie. 

 
DVD, VHS und BluRay 
Die Bibliothek erwirbt die DVDs und BluRay von Schweizer Filmen, damit die 
Forscherinnen und Forscher Zugang dazu haben, ohne die Originalträger zu 
gefährden. 
Ausserdem erhält sie alle DVDs und BluRay, die das Department Programmation 
benötigt, um seine Auswahl zu treffen. 
Die Bibliothek besitzt eine grosse VHS-Sammlung, die auf dieselbe Weise 
entstanden ist. Es ist eine Prüfung dieser Sammlung geplant, damit die Qualität 
des Trägers und seine Aktualität beurteilt werden können. Die Bibliothek nimmt 
heute keine VHS mehr an. 

 
Vinylplatten und CDs 
Es gibt keine aktive Sammlungspolitik für diese Träger, die im Zuge von 
Hinterlegungen in der CS eingingen. 



 
 
 

 4 

Audio-Kassetten 
Es gibt keine aktive Sammlungspolitik für diese Träger, die im Zuge von 
Hinterlegungen in der CS eingingen. Doch in Zusammenarbeit mit der 
Schweizerischen Nationalphonothek wird erwogen, unveröffentlichte Aufnahmen 
jener Persönlichkeiten aufzubewahren, die eine Verbindung zum Film haben. 

 
 
5.   METHODIK UND VORGEHEN 

 
Erwerbung und Katalogisierung 
Die Bibliothek der Cinémathèque suisse stützt sich für die Katalogisierung ihrer 
Bestände auf die ISBD-Normen (International Standard Bibliographic 
Description). 
Bei Schenkungen, Legaten und Hinterlegungen ist den Büchern oder anderen 
Dokumenten ein Lieferschein beigefügt, und es wird ein Hinterlegungsbeleg 
unterzeichnet. 
Unmittelbar nach ihrem Eingang werden die Bestände entstaubt und mit einem 
Barcode versehen. Anschliessend werden sie bis zu ihrer definitiven 
Katalogisierung in einer provisorischen Konservierungszelle gelagert. 
Bei Ankäufen werden die Dokumente sofort katalogisiert und mit einer 
Kennnummer und einem Barcode versehen. Dann werden sie an den Mitarbeiter 
weitergeleitet, der sie braucht, oder sie werden in die Sammlung integriert und in 
den Lagerungsmagazinen aufbewahrt. 
  
Digitale Informationsträger und digital entstandene Dokumente 
Der Beauftragte, der die Presseausschnitte auf einer externen Plattform 
zusammenträgt, stellt sie der Cinémathèque suisse anschliessend zur Verfügung. 
Die Bibliothekare ordnen die Ausschnitte nach Themen und stellen Presserevuen 
für die Mitarbeitenden der CS zusammen. Es wird jedes Jahr eine 
Sicherungskopie gemacht. 
Die digital entstandenen Dokumente (Fachliteratur, Filmuntertitel usw.) werden in 
einem Verzeichnis gespeichert. 
Mittelfristig ist die Einführung einer Strategie zur Daten- und 
Dokumentenverwaltung geplant. 

 
Sortierung und Aussonderung 
Die Bibliothekssammlung bestand bisher weitgehend aus Schenkungen. Alles 
wurde aufgenommen, sodass schliesslich gewisse Zeitschriftensammlungen und 
Werke mehrfach vorhanden waren. 
Die Bibliothek bewahrt mindestens ein Exemplar jedes Dokuments auf. Werke 
und Zeitschriften, die vor und während dem Zweiten Weltkrieg veröffentlicht 
wurden, werden in zwei Exemplaren aufbewahrt. 
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Im Allgemeinen versucht die Bibliothek, die überzähligen Dokumente anderen 
Institutionen zu geben. Findet sie keine Abnehmer, zerstört sie die Dokumente. 
Von nun an wird die Bibliothek die besonders interessanten Objekte einer ihr 
angebotenen Sammlung hervorheben. 
Im Zuge der Erschliessung der Dossiers und Dokumentationen sondert die 
Cinémathèque suisse alle zweifach vorhandenen Elemente aus. 

 
Konservierung 
Der Bibliotheksbereich arbeitet mit der auf Papier und Fotografie spezialisierten 
Konservatorin des Departements Non-Film zusammen. Die Konservierungszellen 
weisen die folgenden klimatischen Werte auf: 
Temperatur 18°C +-2 °C  
Relative Luftfeuchtigkeit 45% +- 5% 
Die Dokumente werden bei ihrem Eingang gereinigt. Die von Schimmel 
befallenen Elemente werden in einer Kühlzelle isoliert. 
Bindereiarbeiten und Reparaturen von Einbänden werden regelmässig 
durchgeführt. 
  
Zugänglichkeit 
Der Bibliothekskatalog ist momentan nicht online verfügbar (Stand: Januar 2015). 
Die Aufschaltung ist zum Zeitpunkt der Wiedereröffnung geplant. 
Ein Reglement legt die Bedingungen für den Zugang und die Einsichtnahme im 
Lesesaal sowie die Rechte und Pflichten der Leserschaft fest. 
 
 

6.   KOORDINATION MIT ANDEREN INSTITUTIONEN 
 

Wie die anderen Bereiche der Cinémathèque richtet sich auch die Bibliothek nach 
den Reglementen, Empfehlungen und Gesetzen verschiedener nationaler 
Institutionen. Sie arbeitet für die Konservierung, Restaurierung, Erschliessung, 
Forschung und Lehre mit verschiedenen Institutionen des Kulturerbes zusammen. 
Unter anderem sind dies: 
 
Bundesinstitutionen 

•   Bundesarchiv 
•   Schweizerische Nationalbibliothek/Schweizer Nationalphonothek 
•   Landesmuseum 
•   ZEM (Zentrum Elektronische Medien) 
 

 
Schweizerische Institutionen 

•   Staatsarchiv des Kantons Waadt 
•   Stadtarchiv Lausanne 
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•   Weitere Kantons- und Gemeindearchive 
•   Swiss Films 

 
Schweizerische Institutionen zur Erhaltung des audiovisuellen Kulturguts 

•   Mediathek Wallis 
•   Lichtspiel Kinemathek, Bern 
•   Bibliothek der Stadt La Chaux-de-Fonds, Departement Audiovision 

 
Universitäten 

•   Lausanne BCU ( kantonale und universitäre Bibliothek) 
•   Universität Lausanne, Philosophische Fakultät, Section d’histoire et 

esthétique du cinéma 
•   Zürich, Zentralbibliothek 
•   Universität Zürich, Philosophische Fakultät, Seminar für 

Filmwissenschaft 
•   Weitere Universitäten in der Schweiz und im Ausland 

 
Fachhochschulen 

•   Renens, ECAL (Ecole cantonale d’art de Lausanne) 
•   Genf und Chur: FH (Informatik und Dokumentation) 
•   Genf, HEAD (Haute école d’art et de design) 
•   Weitere Fachhochschulen in der Schweiz und im Ausland 

 
Internationale Kinematheken und Archive 

•   In der FIAF zusammengeschlossene Kinematheken und Archive 
•   Weitere Filmarchive oder Filmmuseen 

 
Lehre/Forschung 

•   Universitäten in der Schweiz und im Ausland 
•   Fachhochschulen (FH) 
•   Netzwerk Film 
•   Lausanne, Focal 
•   Gymnasium, Sekundarschule, Primarschule 

 
Festivals 

•   Solothurn, Solothurner Filmtage 
•   Locarno, Internationales Filmfestival Locarno 
•   Freiburg, Internationales Filmfestival Freiburg (FIFF) 
•   Zürich, Zürich Film Festival (ZFF) 
•   Nyon, Visions du réel 
•   Winterthur, Internationale Kurzfilmtage Winterthur 
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•   Neuenburg, Internationales Festival des Fantastischen Films (NIFFF) 
•   Pordenone, le Giornate del cinema muto 
•   Lyon, Lumière: Grand Lyon Film Festival 
•   Cannes, Festival de Cannes 
•   Venedig, Mostra internazionale d’arte cinematografica 
•   Berlin, Internationale Filmfestspiele Berlin 
•   Weitere Festivals in der Schweiz und im Ausland 

 
Weitere Formen der Zusammenarbeit auf nationaler Ebene 

•   Kinos 
•   Filmklubs 
•   Studienkreise 
•   Archive 
•   Museen 
•   Bibliotheken 
•   Regisseure, Produzentinnen und Filmverleiher 
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7.! DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
•! MAKLOUF SHABOU, Basma Etude sur la définition et la mesure des 

qualités des archives définitives issues d’une évaluation, Genève, Haute 
école de gestion, Archives, 2011/2012, vol.!43, no.!2, p.!39-70. 

•! Knoepfel, Peter, OLGIATI, Mirta, Politique de a mémoire nationale : 
étude de base, Chavannes-près-Renens, IDHEAP, 2005. 

•! Verordnung vom 14. Januar 1998 über die Schweizerische 
Nationalbibliothek (Stand vom 8. Februar 2000) 

 
 

8.! NORMES 
 
•! ICA-ISAAR (CPF) – Internationale Normdatei mit Autoritätseinträgen zum 

Archivgut mit Bezug zu Körperschaften, Personen und Familien, 2. 
Fassung, 2004. 

•! ICA-ISAD (G) – Allgemeine internationale Normdatei zur Verzeichnung 
von Archivgut, 2. Fassung, 2000. 

•! ICA-ISDF – Internationale Normdatei zur Verzeichnung von Funktionen, 
1. Fassung, 2007. 

•! ICA-ISDIAH – Internationale Normdatei zur Beschreibung von 
Institutionen zur Archiverhaltung, 1. Fassung, 2008. 

•! ISO 15489-1:2001 – Schriftgutverwaltung – Information und 
Dokumentation – «Schriftgutverwaltung» – Teil 1: Allgemeines. 

•! ISO/TR 15489-2:2001 – Schriftgutverwaltung – Information und 
Dokumentation – «Schriftgutverwaltung» – Teil 2: Richtlinien. 
















